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!r AMT DER SALZBURGER LANDESREGIERUNG 
~ 

Zahl: 

Betr.: 

An 

1. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

wie umstehend 
(Bei Antwortschreiben bitte anführen) 

SALZBURG, am Z 8. \I'1RI. 1984 
Postanschrift: A-5010 Salzburg, Postfach 527 

wie umstehend Adresse der zuständigen Dienststelle: 
Chiemseehof 

Telefon: (06222) 41561-0':-
Klappe: 2580!HR Dr. Hueber 

das Amt der Burgenländischen Landesregierung 
Landhaus 
7000 Eisenstadt 
das Amt der Kärntner Landesregierung~-·,,--,_ .. ·.o .',,.,,, 

, ."} :' "" I ' ,'" ,i ; 1,' , Arnulfplatz 1 ' "" '---..,};.. L,-, --" '_,.~ 

9020 Klagenfurt ... --------------------;fLL.- -Cjj J.l1 
das Amt der Nö. Landesregierung 
Herrengasse 9 :: 1. : "~\. L ~~i 
1014 Wien t: 
das Amt der OÖ. Landesregierung ' __ '~ 1I[l'1~ c('"~ t' rJf/'J!:'l1(j 

:~~:Pi~:ß:t:iermärkiSChen LandeSregieru~~~:'~ ~ . ~;~)~ 
Hofgasse 
8011 Graz 
das Amt der Tiroler Landesregierung 
Maria-Theresien-Straße 43 
6020 Innsbruck 
das Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Landhaus 
6901 Bregenz 
das Amt der Wiener Landesregierung 
Lichtenfelsgasse 2 
1082 Wien 
die Verbindungs stelle der Bundesländer 
beim Amt der Nö. Landesregierung 
Schenkenstraße 4 
1014 Wien 
das Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
Dr. Karl-Renner-Ring 3 
1017 Wien 

zur gefl. Kenntnis. 

Für die Landesregierung: 
Dr. Edelmayer 
Landesamtsdirektor 

Für die ~tigkeit derAUSfJ:J 
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AMT DER SALZBURGER LANDESREGIERUNG 

An das 
Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Zahl: 0/1-304/77-1984 
(Bei Antwortschreiben bitte anführen) 

....J 

SALZBURG,am 28.3.1984 
Postanschrift: A-5010 Salzburg, Postfach 527 

Adresse der zuständigen Dienststelle: 
Chiemseehof 

Telefon: (06222) 41561-0* 
Klappe: 2428/Dr. Hammertinger 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Landwirtschaftsgesetz 1976 geändert wird; 
Stellungnahme 

Bzg: Do. Zl. 13.101/01-1 3/84 

Zu dem mit dem obgenannten Schreiben versendeten Gesetzentwurf 
nimmt das Amt der Salzburger Landesregierung wie fOlgt Stellung: 

Auf die Problematik einer von den Kompetenzartikeln des B-VG ab
weichenden, wenn auch zeitlich befristeten Zuständigkeitsregelung 
muß erneut hingewiesen werden. Durch die fortlaufende Verlängerung 
dieser Sonderkompetenz des Bundes kommt es zu einer Kompetenzver
schiebung zuungunsten der Länder, die dem Sinn einer Verfassungsur
kunde eines Bundesstaates, deren Aufgabe u.a. die Auf teilung der 
Staatsgewalt zwischen Bund und Ländern ist, widerspricht und daher 
immer wieder abgelehnt werden muß. 

Einer Änderung der Kompetenzverteilung könnte nur dann zugestimmt 
werden, wenn diese das Ergebnis von Verhandlungen zwischen Bund' 
und Ländern und mit einem entsprechenden Kompetenzausgleich zu
gunsten der Länder verbunden wäre •. 

Vorbehaltlich dieser grundsätzlichen Bedenken wird angeregt, 
im "Grünen Bericht" der Bundesregierung (§ 9 Abs. 2 des Land
wirtschaftsgesetzes 1976) auch Einkommensvergleiche mit nicht
landwirtschaftlichen Berufsgruppen vorzusehen. Derartige Ver-
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gleiche stellen besonders zur objektiven Beurteilung der Lage 
und Entwicklung der Landwirtschaft im Vergleich zu anderen 
Wirtschaftszweigen eine wesentliche Bedeutung dar. 

Gleichschriften dieser Stellungnahme ergehen u.e. an die aus 
dem Land Salzburg entsendeten Mitglieder des Bundesrates, an die 
Verbindungsstelle der Bundesländer, an die übrigen Ämter der 
Landesregierungen und in 25 AUSfertigungen an das Präsidium 
des Nationalrates. 

Dr. Edelmayer 
Landesamtsdirektor 
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